
Bekanntmachung der Gemeinde Neddemin 
Der Bürgermeister 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaikanlage nördlich des Bahnhofs" der Gemeinde 

Neddemin 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des geänderten Entwurfes des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage nördlich des Bahnhofs“ nach § 3 Absatz 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 
BauGB 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neddemin hat in ihrer Sitzung am 07.12.2023 den geänderten 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage nördlich des Bahnhofs“ 
mit Stand Oktober 2023, für das Gebiet westlich der Landesstraße L35, gebilligt und bestimmt, dass 
die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung zum geänderten Entwurf nach § 3 Absatz 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 
BauGB durchgeführt wird. 
 
 
Ziel des o.g. Bebauungsplans soll sein, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Energiege-
winnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die Realisierung und den 
Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungs-
rechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern 
 
 
Das ca. 3,3 ha große Gebiet umfasst das Flurstück 56 (teilweise) der Flur 5 Gemarkung Neddemin. Der 
Planbereich ist in folgendem Kartenausschnitt dargestellt:   
 

 



 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls aus: 

• Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 21.08.2023  
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung muss korrigiert werden. Es werden weitere Vermeidungs- 
und CEF-Maßnahmen gefordert. Die Ergebnisse der FFH-Vorprüfung werden bestätigt. Es wird 
eine Bodenkundliche Baubegleitung gefordert. 

• Stellungnahme der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern vom 06.06.2023 
Teile des Plangeltungsbereichs sind Wald. Der Wald und der Waldabstand dürfen nicht bebaut 
werden. 

• Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 
BESTANDSAUFNAHME 
Schutzgut Mensch 
Aufgrund der vorherigen Nutzung als Baumschule und aufgrund der Einfriedung weist das Plange-
biet keine Erholungsfunktion auf. 
Schutzgut Flora: 
Die vorhandene Vegetation im Plangebiet ist geprägt durch die menschliche Nutzung. Das Feldge-
hölz aus überwiegend heimischen Baumarten am westlichen Plangebietsrand war zum Zeitpunkt 
der Aufnahme beseitigt, vermutlich infolge von Baumfällungen an der Bahntrasse, die sämtliche 
Gehölze zwischen Gleisen und Einfriedung betraf. Von der Planung betroffen sind ausschließlich 
gestörtes Intensivgrünland und Baumschulflächen aus Nadelgehölzen, die im Zuge des Gärtnerei-
betriebes angepflanzt wurden. Im Südwesten des Plangebietes befinden sich Einzelbäume der Art 
Hänge-Birke mit einer dichten ruderalen Staudenflur.  
Schutzgut Fauna: 
Brutgeschehen wurde ausschließlich in den Gehölzen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um die 
gefährdeten Arten Bluthänfling und Gimpel, die besonders geschützten Baum- und Gebüschbrüter 
Grünfink, Singdrossel, Stieglitz, sowie die besonders geschützten Höhlen- und Nischenbrüter Blau- 
und Kohlmeise. Es wurde ein Artenschutzfachbeitrag erstellt. 
Schutzgut – Boden 
Der natürliche Baugrund besteht aus Sand, z.T. mit Grundwassereinfluss. Der Boden ist aufgrund 
der vorherigen Nutzung gestört.  
Schutzgut – Wasser 
Das Untersuchungsgebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer.  
Schutzgut – Klima/Luft 
Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehölzbestand, die umgebenden 
Infrastrukturen sowie Offenland geprägt. Die Gehölze üben eine wirksame Sauerstoffproduktions-, 
Windschutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die Luftreinheit ist aufgrund der umgebenden Infra-
strukturen vermutlich leicht eingeschränkt. 
Schutzgut – Landschaftsbild 
Es bestehen keine Blickbeziehungen zwischen Plangebiet und Landschaft da dieses von Wald, Be-
bauung und Infrastrukturen umgeben ist. Die Vorhabenfläche befindet sich außer-halb von Kern-
bereichen landschaftlicher Freiräume. Zum Vorkommen von Kulturgütern lie-gen keine Informati-
onen vor.  
Natura 2000-Gebiete 
Das nächstgelegene Natura–Gebiet GGB DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“ erstreckt sich ca. 
10 m westlich des Plangebietes. Eine FFH–Vorprüfung wurde durchgeführt.  
PROGNOSE 
Fläche 
Eine anthropogen vorbelastete ca. 3,3 ha große Fläche im Außenbereich wird einer neuen Nut-
zung zugeführt. Vorhandene Infrastruktureinrichtungen werden genutzt. Neue Erschließungswege 
sind nicht vorgesehen.  
Flora 
Die geplante Anlage überdeckt Grünland und Baumschulfläche mit Tannen. Die jungen Nadelge-
hölze der Baumschulfläche werden gefällt. Die Biotopfläche im Westen des Plangebietes und Teile 



der ruderalen Staudenflur bleiben erhalten. Das bereits zerstört vorgefundene Feldgehölz wird, 
wie in der landesweiten Kartierung aufgeführt, in die vorliegende Planung eingestellt und zur Er-
haltung/Anpflanzung festgesetzt. Es entstehen Sichtschutzhecken im Osten.  
Fauna 
Der Biotop im westlichen Teil des Plangebietes wird wieder hergestellt und dauerhaft erhalten, 
sodass erfolgte Habitatbeseitigungen durch die Planung „geheilt“ werden. Neue Besiedelungs-
möglichkeiten entstehen durch die Anpflanzung der Sichtschutzhecken. Im Bereich der Baum-
schule verursacht die Fällung der jungen Gehölze einen Verlust von Habitaten geringer Funktion. 
Die Erfassungen ergaben keine erhöhte Habitatfunktion des Grünlandes.  
Boden/Wasser 
Die Stützen der Module werden in den Untergrund gerammt. Neue kleinflächige Versiegelungen 
entstehen ggf. für den Trafo. Als Zufahrten werden vorhandene Wege und die Modulzwischen- 
und Randflächen genutzt. Beim Betrieb der Anlage fallen keine Verunreinigungen an. Beeinträchti-
gungen von Boden und Wasser können vernachlässigt werden. 
Biologische Vielfalt 
Da die Biotopfläche und die ruderale Staudenflur im Westen des Plangebietes erhalten bleiben, 
Gehölze gepflanzt werden und Extensivgrünland unter und zwischen den Modulen entsteht, wird 
keine erhebliche Störung der biologischen Vielfalt eintreten. Auf der Maßnahmen-fläche wird Ma-
gerrasen entwickelt. 

• FFH-Vorprüfung 
Das Plangebiet liegt nicht im GGB DE 2245-302 „Tollensetal mit Zuflüssen“ und übt daher keine 
unmittelbare Wirkung auf dieses aus. Die Erhaltungsziele werden durch das Vorhaben nicht beein-
trächtigt. 

• Artenschutzfachbeitrag 
Die Brutvögel wurden im Rahmen einer flächendeckenden Revierkartierung ( 8 Begehungen) er-
fasst. Zur Erfassung der Reptilien und Amphibien erfolgten mehrere Begehungen. Es wurden Ver-
meidungs-, Kompensations- und CEF- Maßnahmen festgelegt, die bei Umsetzung das Eintreten 
von Verbotstatbeständen ausschließen. 
 

 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB ist die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öf-
fentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Dazu wird der ge-
änderte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage nördlich des 
Bahnhofs“ mit Stand Oktober 2023 mit der Begründung, mit dem Artenschutzfachbeitrag, mit der 
FFH-Vorprüfung, mit dem Blendgutachten und mit den umweltrelevanten Informationen in der Veröf-
fentlichungsfrist vom 

12.02.2024 bis 22.03.2024 

auf der Homepage des Amtes Neverin https://amtneverin.de/unsere-gemeinden/gemeinde-nedde-

min/bekanntmachungen veröffentlicht. 

 

Zusätzlich können die Planunterlagen im Amt Neverin, Fachbereich Bau und Ordnung, Dorfstraße 36, 
17039 Neverin während folgender Zeiten eingesehen werden: 

dienstags   von 08:00 – 17:30 Uhr 
mittwochs   von 08:00 – 12:00 Uhr 
donnerstags   von 08:00 – 16:30 Uhr 

(außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung) 



 

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Stellung-
nahmen sollen elektronisch an  k.wiedemann@amtneverin.de übermittelt werden, können bei Bedarf 
aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 

 

Datenschutzinformation 
Mit Ihrer Stellungnahme beteiligen Sie sich am Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans. Soweit 
es für die Bearbeitung Ihrer Stellungnahme erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten. Dazu sind wir nach den §§ 4 Abs. 1, 19 DSG M-V i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. b, c, e und 57 DSGVO 
befugt. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Bearbeitung Ihrer Stellungnahme zur Verfügung 
stellen oder von denen wir bei der Bearbeitung Kenntnis erlangen, werden zu keinem anderen Zweck 
als der Bearbeitung Ihrer Stellungnahme verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden Bestand-
teil der Originalakte der Satzung. Für die Behandlung der Beschlussvorlage (Abwägungsbeschluss) im 
öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung werden Ihre personengebundenen Daten anony-
misiert. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben oder eines Ihrer nachfolgenden Rechte 
geltend machen wollen, können Sie sich jederzeit unter datenschutz@ego-mv.de an unseren behördli-
chen Datenschutzbeauftragten (Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ZV eGo-MV, Eckdrift 103, 
19061 Schwerin) wenden. 
 
Sie haben folgende Rechte, um die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu kontrollieren und 
ggf. dagegen vorzugehen: 

- Sie haben das Recht, auf Anfrage Auskunft zu erhalten, ob und wie wir Ihre Daten verarbeiten 
(Art. 15 DSGVO). 

- Sie haben das Recht, Berichtigungen oder Ergänzungen zu verlangen (Art. 16 DSGVO), falls wir 
falsche oder unvollständige Daten zu Ihrer Person verarbeiten. 

- Sie können beantragen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen (Art. 17 DSGVO). 
- Sie können beantragen, dass wir Ihre Daten speichern, aber nicht mehr verarbeiten dürfen (Art. 

18 DSGVO). 
- Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO). 
 
 
 
 
Neddemin, 11.12.2023 
 
 
gez. Beckmann 
Bürgermeister 
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